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1. Informationen zur Pharmaquotenberechnung 

Die Pharmaquoten und ihre farblichen Darstellungen in der jeweiligen 
Vertragssoftware der Selektivverträge sollen Ärzte dabei unterstützen, im 
Rahmen ihrer Therapiefreiheit wirtschaftlich zu verordnen und die jeweilige 
Krankenkasse bei Einsparungen zu unterstützen. 
Diejenigen Ärzte, die dies erfolgreich tun, erhalten einen Zuschlag in Höhe 
von bis zu 4 € je Patient im Quartal. Wie dieser Zuschlag im Bereich der 
Facharztverträge berechnet wird, wollen wir in den folgenden Darstellungen 
verdeutlichen: 

  

Bitte beachten Sie: 

Die in den folgenden Folien stattfindenden Bewertungen sind rein 
mathematisch zu sehen, weder pharmakologisch oder medizinisch.  

Gut oder schlecht im Sinne der folgenden Folien betrifft nur die 
mathematische Quotenerreichung und soll nicht aussagen, dass genannte 
Medikamente gut oder schlecht sind.  

Medikamente mit Rabattvertrag werden mit dem richtigen Produktenamen 
bezeichnet.  

Medikamente ohne Rabattvertrag können eine Bezeichnung haben, die den 
Wirkstoff/-stärke nennen, aber eine Pseudofirma. 



 

 

 

 

Mathematische Grundlagen: 

Quote = Anteil einer definierten Menge zur Gesamtmenge = definierte 
Menge/Gesamtmenge 

Bei Quoten, bei denen ein Mindestwert erreicht werden muss (grün und blau), 
sollten möglichst viele Präparate verordnet werden, die im Zähler und Nenner 
landen. 

Bei Quoten, bei denen unter einem Höchstwert geblieben werden muss (rot), 
sollten möglichst viele Präparate verordnet werden, die nur im Nenner landen. 

 

 

Betrachtungsmenge 

Zur Berechnung der Pharmaquoten in den § 73c/ § 140a Verträgen werden 
diejenigen Verordnungen betrachtet, zu denen eine Pharmazentralnummer (PZN) 
übermittelt wurde. Reine Freitextverordnungen ohne übermittelte PZN können nicht 
berücksichtigt werden. 

Es ist für die Berechnung nicht relevant, welche Produkte der Apotheker abgegeben 
hat. Betrachtet werden können nur diejenigen Verordnungen, die Sie über Ihre 
Vertragssoftware erfasst haben. 

  



 

 

 

 

2. Beispiele der Darstellung in der Software 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

3. Grün-Quote: 

 

- Definierte Menge: Verordnung 
spezifischer Generika mit Rabattvertrag 
(grün) 

- Gesamtmenge: alle Verordnungen von Generika, für deren 
Wirkstoff ein Rabattvertrag abgeschlossen wurde (grün + 
farblose): 
 

Medikament Farbe 
(Vertragssoftware) 

Rabatt-
Grüne 
alternative 

Quote  

Doxycyclin AL 
100mg 

Rabatt-Grün  Zähler und 
Nenner 

 

Doxycyclin 
100mg 
Musterfirma 

Ohne Farbe Doxycyclin AL 
100mg 

Nenner  

Metformin 
500mg 
Musterfirma 

Ohne Farbe Keine Keine 
Berücksichtigung 

 

 

 

 

4. Blau-Quote: 

 

- Definierte Menge: Verordnung spezifischer Originale mit 
Rabattvertrag (blau) 

- Gesamtmenge: alle Verordnungen für Originale, für deren 
Wirkstoff ein Rabattvertrag abgeschlossen wurde (orange + 
blau): 
 

 
Medikament Farbe 

(Vertragssoftware) 
Rabatt-Grüne 
alternative 

Quote  

PRADAXA 
150mg 

Rabatt-Blau  Zähler und 
Nenner 

 

HUMATROPE 
12mg 

Orange GENOTROPIN 
Pfizer 

Nenner  

 
  



 

 

 

 
 
 

5. Rot-Quote: 

 

- Definierte Menge: Verordnungen von Me-Too-Präparaten (rot) 
- Gesamtmenge: Anzahl der Verordnungen von Arzneimitteln, 

die rot markiert sind sowie die Anzahl der Verordnungen der 
Wirkstoffe, die zu ihrer Substitution vorgeschlagen werden (rot 
+ grün + farblos): 

 
 
Medikament Farbe 

(Vertragssoftware) 
Rabatt-
Grüne 
alternative 

Quote  

LOSARTAN 
Aristo 50mg 

Grün  Nenner  

Olmetec 20mg Rot LOSARTAN 
Aristo 50mg 

Zähler und 
Nenner 

 

 
 
 
 
 
Nach diesem Muster werden alle Verordnungen eingeteilt, gleichgültig ob sie bei der 
Berechnung in den Zähler oder Nenner einfließen oder bei der Quotenberechnung 
nicht berücksichtigt werden. 
 
  



 

 

 

6. Beispiel – Veranschaulichung:  

 
Ein Arzt verordnet folgende Medikamente (mit PZN) 
über die Vertragssoftware:  
 
 

 
Anzahl Medikamente Grün Blau Rot Vorschlag zu 

10x Doxycylin AL 100mg Z +N - - - 

8x Pantoprazol-Actavis 20mg Z + N - N ZacPac® 

2x Doxycylin 100 Musterfirma  N - - - 

2x PRADAXA® 150mg - Z + N - - 

5x CLEXANE® Sanofi-Aventis 
80mg 

- Z + N - - 

1x HUMATROPE® 12mg - N - - 

10x LOSARTAN® Aristo 50mg Z + N - N Olmetec® 

1x Olmetec® 20mg - - Z + N - 

3x Metformin 500mg – 
Musterfirma 

- - - - 

 
Z = Zähler; N = Nenner 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quotenberechnung: 93,33% 
Quote erreicht (>=90%) 

10+8+10                            28 
10+8+10+2                        30 

Quotenberechnung: 87,5% 
Quote erreicht (>=70%) 

  2 +5                                  7 
2+5+1                                 8 

Quotenberechnung: 5,26% 
Quote erreicht (<=3%) 

     1                                   1 
8+10+1                             19 



 

 

 

 

Wirkstoffübersichten 

Um Ihnen die Verordnung zur Erreichung der Pharmaquoten zu erleichtern, haben 
wir fachgebietsspezifische Wirkstoffübersichten erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner 

 
Vertragsinhalte: 
Frank Hammer 
Tel.: 0711-806079-232 
E-Mail: hammer@medi-verbund.de 


